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Welcome to our Annual General Meeting 
Geneva, 26 March 2025

Dear Shareholders,

Welcome to our Annual General Meeting. 

I am pleased to share with you the outstanding start to 
Strategy 27: Accelerating growth, building trust. 

It has been an impressive year!

The first year of our strategy has provided a solid foundation 
to enable SGS to drive profitable growth, streamline the 
organization, deliver attractive returns for stakeholders and 
remain the point of reference when you need to be sure.  
We are executing our ambitions at full speed, which  
Géraldine will present to you in more detail during the  
Annual General Meeting.

We have presented our 2024 financial results alongside our 
integrated report for the first time, reinforcing our commitment 
to transparency and strategic alignment.

Excellent 2024 results
The accelerated execution of Strategy 27 has led to record 
sales of CHF 6.8 billion, strong organic growth of 7.5%, an 
outstanding free cash flow and enabled an industry-leading 
level of returns. Performance has been driven by all our 
divisions, with Testing and Inspection delivering a strong 7.6% 
organic growth coming from all business lines, while Business 
Assurance provided 6.2% organic growth, mainly supported  
by Certification. In 2024, our M&A activity has been relaunched 
with 11 acquisitions, plus three more in early 2025. We also 
launched a CHF 100 million efficiency plan at the beginning 
of 2024 to achieve a leaner and more agile operating model. 
During the year, we identified additional procurement savings  
of CHF 50 million, bringing the total cost savings plans to  
CHF 150 million.  

I am truly impressed by our team’s perseverance and dedication 
throughout this period of renewal. Despite internal shifts in 
management and the ever-evolving global landscape, they have 
turned challenges into opportunities. This is the mindset that 
will continue to drive our success.

Creating value for shareholders
I am happy to say that the Board has decided to leave our 
dividend unchanged and propose once again to your vote, an 
optional scrip dividend of CHF 3.20 per share. Subject to the 
approval of a capital increase, you will be able to elect to receive 
the dividend in the form of shares, delivered at a discount, or in 
cash. You will find all the details enclosed in this invitation.

 

Board of Directors changes and leadership continuity 
At this year’s Annual General Meeting, Jens Riedl will step 
down from the Board. I want to sincerely thank him for his 
support and contributions over the past few years. We are 
proposing the election of Patrick Kron and Chief Executive 
Officer Géraldine Picaud as new Board members, who will 
bring valuable strategic insight and expertise.

In particular, the appointment of our CEO to the Board of 
Directors will further enhance the close collaboration between 
SGS’s Executive Committee and its Board of Directors as 
they work together to execute Strategy 27 and implement 
the cultural transformation necessary to focus on growth, 
performance, agility and financial strength.

All other Board members will stand for re-election. Their 
nominations will continue to strengthen our Board of Directors, 
ensuring the right blend of experience and expertise to 
continue delivering Strategy 27 at full speed.

I want to mention the proposal to move the company’s 
registered office to Baar in the canton of Zug. First and 
foremost, we are a Swiss company and will remain a Swiss 
company: we are incredibly proud of our heritage. The 
relocation will support the fast execution of Strategy 27 by 
regrouping several offices in one central location, fostering 
collaboration and agility and reinforcing our culture of teamwork 
and accountability. As a result, we will serve our clients better. 
We will also benefit from a business-friendly environment and 
invest our savings in growth and innovation.

Looking ahead
In 2025, we will continue with the fast execution of  
Strategy 27 and further strengthen its three pillars: growth, 
people, performance and agility, and a strong financial and 
ESG profile. At our core, we are fundamentally a people-driven 
business; the dedication, passion, and commitment that our 
teams deliver every day make SGS such a unique company.

I would like to take this opportunity to thank you all for your 
trust in us. We have achieved positive results through your 
ongoing support, the commitment shown by the Executive 
Committee, and the professionalism demonstrated by all our 
teams. It will be our pleasure to meet many of you in Geneva 
on March 26, 2025. 
 
Yours truly,

 
Calvin Grieder 
Chairman of the Board of Directors
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Agenda 

1.	Jahresbericht 2024

	 1.1.	 Jahresbericht, Jahresrechnung von SGS SA und Konzernrechnung vom  
		  SGS Group für 2024

	 1.2.	Jahresbericht über nicht-finanzielle Angelegenheiten für 2024

	 1.3.	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024 

2.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 

3.	Verwendung des Bilanzgewinns

	 3.1.	 Gewinnverwendung des sich aus der Bilanz ergebenden Gewinns und 		
		  Ausschüttung einer Aktien- oder Bardividende

	 3.2.	Erhöhung des Aktienkapitals

4.	Wahlen

	 4.1. 	Wahl in den Verwaltungsrat

	 4.2.	Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

	 4.3.	Wahl des Vergütungsausschusses

	 4.4.	Wiederwahl der Revisionsstelle

	 4.5.	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters 

5.	Vergütungen

	 5.1.	 Vergütung des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Generalversammlung 

	 5.2.	Feste Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2026

	 5.3.	Jährliche variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024

	 5.4.	Long-term Incentive-Plan für 2026

6. Sitzverlegung des Unternehmens

Mittwoch, 26. März 2025 
um 14:00 Uhr 
(Türöffnung um 13:00 Uhr)

Hotel InterContinental Genève 
Chemin du Petit-Saconnex 7-9 
1209 Genf 
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Anträge des Verwaltungsrates

1.	 Jahresbericht 2024

1.1.	 Jahresbericht, Jahresrechnung von SGS SA und 
Konzerrechnung der SGS Group für 2024

	 Antrag: 
Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 
von SGS SA und der Konzernrechnung der SGS Group für 
das Jahr, welches am 31. Dezember 2024 endete.

	 Erläuterung: 
Die Aktionäre werden gebeten, den Jahresbericht, 
die Jahresrechnung von SGS SA (das „Unternehmen“ 
genannt) sowie die Konzernrechnung dito, der SGS Group 
für das Jahr, welches am 31. Dezember 2024 endete, 
zu genehmigen.  

1.2.	Jahresbericht über nicht-finanzielle Angelegenheiten 
für 2024

	 Antrag: 
Genehmigung des Berichts für 2024 über nicht-finanzielle 
Angelegenheiten.

	 Erläuterung: 
In Übereinstimmung mit den neuen schweizerischen 
Vorschriften über nicht-finanzielle Berichterstattung (Artikel 
964b des Schweizer Obligationenrecht (OR)) sind die 
Aktionäre aufgefordert, einen Bericht über nicht-finanzielle 
Angelegenheiten zu genehmigen. Das Unternehmen 
veröffentlicht einen Integrated Report, der im Umfang über 
die gesetzlich erforderlichen Anforderungen hinausgeht. 
Darüber hinaus haben die externe Revisionsstelle des 
Unternehmens eine unabhängige Prüfung der nicht-
finanziellen Angelegenheiten gemäss Artikel 964b des OR 
vorgenommen, die in den nicht-finanziellen Erklärungen 
des Integrated Reports 2024 der SGS SA aufgeführt sind.

	 Die Aktionäre werden gebeten, den Bericht des 
Unternehmens über nicht-finanzielle Ange-legenheiten 
für 2024 zu genehmigen. Zur erleichterten Orientierung 
enthält der Integrated Report eine Tabelle, in der die 
Punkte aufgeführt sind, die nach schweizerischem Recht 
der Offenlegungs- und Genehmigungspflicht unter-liegen. 
Die Abschnitte, auf die in der Tabelle auf Seite 196 des 
Integrated Reports für 2024 verwiesen wird, müssen von 
den Aktionären genehmigt werden.

1.3.	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 
2024

	 Antrag: 
Annahme des Vergütungsberichts für das Jahr 2024.

	 Erläuterung: 
In Übereinstimmung mit Artikel 735 Absatz 3 Nummer  
4 des OR legt der Verwaltungsrat den Vergütungsbericht 
für 2024 zur Konsultativabstimmung bei der ordentlichen 
Generalversammlung vor. Die Abstimmung über 
den Vergütungsbericht ist nicht bindend und soll den 
Aktionären die Möglichkeit geben, ihre Meinung über die 
allgemeine Vergütungspolitik des SGS Group zu äussern.

2.		 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates  
		  und der Geschäftsleitung 

	 Antrag: 
Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 
hinsichtlich des Geschäftsjahres, welches am 31. 
Dezember 2024 endet.

	 Erläuterung: 
Durch die Entlastung des Verwaltungsrates und der 
Geschäftsleitung, erklären die zustimmenden Aktionäre, 
dass sie die verantwortlichen Personen nicht länger 
zur Rechenschaft ziehen für Angelegenheiten, die sich 
während des vergangenen Geschäftsjahres ereignet 
haben und der Generalversammlung zur Kenntnis  
gebracht wurden.

3.		 Verwendung des Bilanzgewinns der SGS SA

3.1.	Verwendung des sich aus der Bilanz ergebenden 
Gewinns und Ausschüttung einer Aktien- oder 
Bardividende

 		  CHF

	 Gewinn des Jahres	 282 329 483

	 Saldovortrag vom Vorjahr	 701 175 157

	 Ausgeschüttete Dividende	 (207 576 155)

	 Veränderung bei eigenen Anteilen	 (54 396 478)

	 (Übertragung in/Auflösung aus der	   
Rücklage für eigene Anteile)	 21 042 758

	 Verfügbare Gewinnrücklagen	   
insgesamt für die Mittelverwendung	 742 574 765

	

	 Antrag: 
Vorbehaltlich der Genehmigung des Antrags unter Ziffer 
3.2 (ordentliche Kapitalerhöhung) der Tagesordnung, 
aufbauend auf dem erfolgreichen erfolgreichen Angebot 
einer Agenda im jahr 2024 (wobei 64,87% der Dividende 
zur Auszahlung in der Form neuer SGS-Aktien vorgesehen 
wurde), schlägt der Verwaltungsrat die Ausschüttung 
einer Aktien- oder Bardividende vor, wobei jedem 
Aktionär das Recht eingeräumt wird, sich entweder 
für eine Bardividende in der Höhe von CHF 3,20 (drei 
Franken zwanzig Rappen) pro Aktie oder, nach Wahl jedes 
berechtigten Aktionärs, für eine Dividende in der Form 
von Aktien des Unternehmens (die „Aktiendividende“ 
genannt) zu entscheiden; die Aktiendividende wird so 
berechnet, dass die Aktien, die die wählenden Aktionäre 
erhalten (jeweils „Dividendenaktie“ genannt) mit einem 
Abschlag in der Höhe von 5% auf den Referenzwert  
des Aktienpreises. 
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	 Dieser Referenzaktienpreis wird durch den Verwaltungsrat 
auf der Grundlage des volumengewichteten Durchschnitts 
(VWAP Volumen) der täglich volumengewichteten 
Durchschnittspreise (VWAP) der bestehenden SGS 
Aktien, die an der SIX Swiss Exchange im Zeitraum von 
10 Tagen zwischen dem 3. und 16. April 2025 gehandelt 
werden, abzüglich des genannten Abschlags, ermittelt. 
Das Umwandlungsverhältnis (d.h. wie viele bestehende 
SGS Aktien erforderlich sind, um eine Dividendenaktie zu 
erhalten) wird berechnet, indem der Ausschüttungswert 
durch den Wert der Bardividende in der Höhe von CHF 
3,20 geteilt wird, wobei dies der Referenz-Aktienpreis ist, 
abzüglich des vorgenannten Nachlasses.

	 Die erforderliche Anzahl der Dividendenaktien wird 
aus Aktien bezogen, die im Rahmen einer ordentlichen 
Kapitalerhöhung gemäss Ziffer 3.2 der Agenda geschaffen 
werden, d.h. die zum Nennwert von CHF 0,04 pro 
Aktie ausgegeben, von einer Tochter gesellschaft 
des Unternehmens gezeichnet und bar einbezahlt 
und unmittelbar nach Eintragung der neuen Aktien im 
Handelsregister von dem Unternehmen zum Nominalwert 
erworben werden.

	 Der oben genannte Betrag der Gewinnrücklagen wird 
reduziert:

•	 um den Gesamtbetrag der gezahlten Bardividende; und 

•	 um den gesamten Nominalbetrag auf die 
Dividendenanteile,

	 auf eigene Aktien wird keine Dividende gezahlt.

	 Erläuterung: 
Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass die 
vorgeschlagene Option, die Dividende in Form von 
Aktien mit einem Abschlag zu erhalten, mit dem Plan 
des Unternehmens, die Bilanzstärke zu erhalten, in 
Einklang steht und den berechtigten Aktionären (wie 
in der Informationsbroschüre für die Aktionäre, die auf 
der Website des Unternehmens erläutert unter sgs.
com/2025agm verfügbar ist, näher beschrieben), eine 
attraktive Möglichkeit bietet, ihre Investition in SGS zu 
erhöhen und sich am künftigen Wachstum des Konzerns 
zu beteiligen. Aktionäre, die sich für die Aktiendividende 
entscheiden, werden nicht mit einer Quellensteuer 
belastet (das Unternehmen trägt die Kosten der 
Quellensteuer, die nur auf dem Nennbetrag der Dividende 
erhoben wird).

	 Aus diesem Grund bittet der Verwaltungsrat die 
Aktionäre, die vorgeschlagene Aktien- oder Bardividende 
zu genehmigen. Berechtigten Aktionären stehen die 
Dividendenaktien kostenlos zu, vorbehaltlich der von 
ihren Depotbanken oder Händlern erhobenen Gebühren 
und vorbehaltlich etwaiger gesetzlicher Beschränkungen, 
die in ihrem Heimatland gelten. Bruchteile werden durch 
die Depotbanken oder Händler zusammengelegt, die 
betreffenden Dividendenaktien werden veräussert und die 
sich daraus ergebenden Barerlöse werden anstelle von 
Bruchteilen ausgezahlt.

	 Aktionäre, die eine Bardividende erhalten möchten, 
müssen nichts unternehmen - sie erhalten ihre 
Dividende in der üblichen Art und Weise nach Abzug der 
anwendbaren Quellensteuer in Höhe von 35%, am oder 
um den 24. April 2025 herum (das Dividenden-Ex-Datum 
ist für sämtliche Aktionäre der 2. April 2025). 

	 Die Bereitstellung der Dividendenaktien ist ebenfalls 
für den 24. April 2025 vorgesehen. Die Auszahlung von 
Bruchteilen in bar wird voraussichtlich kurz danach, jedoch 
spätestens bis zum 30. April 2025 erfolgen.

	 Weitere Informationen finden Sie in der 
Informationsbroschüre für Aktionäre auf der Website des 
Unternehmens unter sgs.com/2025agm.

3.2. Erhöhung des Aktienkapitals

	 Antrag: 
Der Verwaltungsrat beantragt die Erhöhung des 
Aktienkapitals des Unternehmens durch eine ordentliche 
Kapitalerhöhung zu den folgenden Bedingungen: 

a)  Maximale Anzahl der auszugebenden Aktien und 
maximaler Nennwert der Erhöhung: bis zu 9.000.000 
Namensaktien mit einem Nennwert von CHF 0,04, d.h. 
ein Nennwert von bis zu CHF 360.000.

b)  Keine Vorzugsaktien, Ausgabepreis pro Aktie: CHF 
0,04 pro Namensaktie, zahlbar in bar (gesamter 
Ausgabepreis bis zu CHF 360.000).

c) 	Beginn des Zeitraums der Dividendenberechtigung: 
Datum der Eintragung der Kapitalerhöhung in das 
Handelsregister.

d) 	Art der Einlagen: In bar bis zu 9.000.000 neue 
Namensaktien zu je CHF 0,04.

e) 	Ausschluss des Bezugsrechts.  Die neu ausgegebenen 
Aktien werden ausschliesslich als Dividendenaktien 
gemäss Ziifer 3.1 der Agenda verwendet und an 
berechtigte Aktionäre übertragen, die sich für den 
Bezug der Aktiendividende entschieden haben.

	 Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Zu-
stimmung des Antrags in Ziffer 3.1 der Agenda. Wird der 
Antrag in Ziffer 3.1 der Agenda abgelehnt, findet keine 
Abstimmung zu Ziffer 3.2 der Agenda statt.

	 Erläuterung: 
Der Verwaltungsrat schlägt die Erhöhung des 
Aktienkapitals des Unternehmens mittels Ausgabe einer 
ordentlichen Erhöhung des Aktienkapitals zur Schaffung 
von Aktiendividenden vor (siehe dazu Ziffer 3.1 der 
Agenda). Die neuen Anteile werden zum Nominalbetrag 
von CHF 0,04 pro Aktie ausgegeben, die von einer 
Tochtergesellschaft unmittelbar nach Eintragung der 
neuen von dem Unternehmen zum Nennwert erworbenen 
Anteile im Handelsregister gezeichnet und bezahlt werden. 
Diese neu ausgegebenen Anteile werden ausschliesslich 
zur Ausschüttung von Aktiendividenden an berechtigte 

https://www.sgs.com/en/events/2025/03/sgs-2025-annual-general-meeting-of-shareholders
https://www.sgs.com/en/events/2025/03/sgs-2025-annual-general-meeting-of-shareholders
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Aktionäre ausgegeben, die dafür gestimmt haben, ihre 
Dividenden in der Form von Aktien zu erhalten.

 	 Diese neuen Anteile von SGS SA werden ab dem Datum 
der Übertragung der Aktien an die Aktionäre an der SIX 
Swiss Exchange zugelassen. Weitere Informationen finden 
Sie in der Informationsbroschüre für Aktionäre auf der 
Website des Unternehmens unter sgs.com/2025agm.

	 Die nach Ziffer 3.2 der Agenda vorgeschlagene Erhöhung 
des Aktienkapitals soll dem Verwaltungsrat die Möglichkeit 
geben, mittels einer ordentlichen Kapitalerhöhung, die für 
die Verteilung von Dividendenaktien an die Anteilseigner 
erforderliche Anzahl von Dividendenaktien zu verteilen 
(siehe Vorschlag unter Ziffer 3.1). 

4.		 Wahlen

4.1.	Wahl in den Verwaltungsrat

	 Antrag: 
Wiederwahl von:

•	 Herrn Calvin Grieder 

•	 Herrn Sami Atiya

•	 Frau Phyllis Cheung 

•	 Herrn Ian Gallienne

•	 Herrn Tobias Hartmann 

•	 Frau Kory Sorenson 

•	 Frau Janet S. Vergis

	 Wahl von:

•	 Herrn Patrick Kron

•	 Frau Géraldine Picaud  

	 jeweils für eine Amtszeit von einem Jahr, die mit dem 
Datum der ordentlichen Generalversammlung 2026 endet.

	 Erläuterung: 
Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wiederwahl 
von Herrn Calvin Grieder, Herrn Sami Atiya, Frau Phyllis 
Cheung, Herrn Ian Gallienne, Herrn Tobias Hartmann, 
Frau Kory Sorenson und Frau Janet S. Vergis in den 
Verwaltungsrat. Ihre Biografien und Qualifikationen sind 
im Corporate Governance Bericht des Unternehmens 
enthalten.

	 Zusätzlich beantragt der Verwaltungsrat die einzelne Wahl 
von Herrn Patrick Kron und Frau Géaldine Picaud in den 
Verwaltungsrat. Ihre Biografien und Qualifikationen sind 
abrufbar unter sgs.com/2025agm.

	 Herr Patrick Kron ist Verwaltungsratspräsident 
einer Gesellschaft in der Groupe Bruxelles 
Lambert, Hauptaktionär des Unternehmens, eine 
Mehrheitsbeteiligung hält. Entsprechend gilt er nicht als 
unabhängiges Verwaltungsratsmitglied gemäss der durch 
das Unternehmen festgelegten und in dessen Corporate 
Governance Bericht niedergelegten Kriterien. 

	

	 Frau Géraldine Picaud wird weiterhin als Chief 
Executive Officer des Unternehmens fungieren 
und wird, vorausgesetzt sie wird gewählt, als 
Verwaltungsratsmitglied agieren. Ihre Mitgliedschaft im 
Verwaltungsrat wird die enge Zusammenarbeit zwischen 
der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat von SGS 
weiter verstärken in ihrem Bemühen die Strategy 27 zu 
verwirklichen und die für die Fokussierung auf Wachstum, 
Leistung, Agilität und finanzielle Stärke erforderliche 
kulturelle Transformation zu implementieren.

	 Sollte Frau Géraldine Picaud als Mitglied des 
Verwaltungsrates gewählt werden, würde sie weder eine 
zusätzliche Entschädiung erhalten noch würde sie Teil des 
Nominierungs- oder Vergütungskommittees werden.

4.2. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

	 Antrag: 
Wiederwahl von Herrn Calvin Grieder für eine  Amtszeit 
von einem Jahr, bis zum Datum der ordentlichen 
Generalversammlung 2026.

	 Erläuterung: 
Gemäss den Statuten des Unternehmens, wird der 
Präsident des Verwaltungsrates von der ordentlichen 
Generalversammlung gewählt.

	 Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von Herrn 
Calvin Grieder als Präsident des Verwaltungsrates vor. 

4.3.	Wahl des Vergütungsausschusses

	 Antrag: 
Wiederwahl von: 

•	 Herrn Sami Atiya

•	 Frau Kory Sorenson

Wahl von:

•	 Herrn Patrick Kron

	 jeweils für eine Amtszeit von einem Jahr, welches am Tag 
der ordentlichen Generalversammlung von 2026 endet.

	 Erläuterung: 
Gemäss den Statuten des Unternehmens werden 
die Mitglieder des Vergütungsausschusses durch 
die ordentliche Generalversammlung gewählt. Der 
Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Sami 
Atiya und Frau Kory Sorenson und die Wahl von Herrn 
Patrick Kron. Herr Sami Atiya und Frau Kory Sorenson 
gelten als  unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrates 
gemäss der durch das Unternehmen definierten Kriterien, 
die im Corporate Governance Bericht niedergelegt sind.

https://www.sgs.com/en/events/2025/03/sgs-2025-annual-general-meeting-of-shareholders
https://www.sgs.com/en/events/2025/03/sgs-2025-annual-general-meeting-of-shareholders
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4.4.	Wiederwahl der Revisionsstelle

	 Antrag: 
Wahl von PriceWaterhouseCoopers AG, Genf, als 
Revisionsstelle von SGS SA und Konzernprüfer für das 
Geschäftsjahr 2025.

	 Erläuterung: 
Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederwahl von 
PriceWaterhouseCoopers AG, Genf, als Revisionsstelle 
für das Geschäftsjahr 2025. Sie waren erstmalig für das 
Geschäftsjahr 2021 tätig.

4.5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

	 Antrag: 
Wahl der Notariatskanzlei Notaires à Carouge, Genf, als 
unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtszeit 
von einem Jahr bis zum Datum der ordentlichen 
Generalversammlung 2026.

	 Erläuterung: 
Der unabhängige Stimmrechtsvertreter übt die 
Stimmrechte der Aktionäre aus, die an der ordentlichen 
Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen. Er oder 
sie ist von dem Unternehmen unabhängig und befolgt die 
erhaltenen Instruktionen hinsichtlich der Stimmrechte. 
Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederwahl der 
Notariatskanzlei Notaires à Carouge, Genf, die erstmals  
in der ordentlichen Generalversammlung 2023  
gewählt wurde.

5.		 Vergütungen

Gemäss Artikel 698 Absatz 3 Nummer 4 OR, hat die 
ordentliche Generalversammlung  die unübertragbare 
Kompetenz zur Abstimmung über die Vergütung des 
Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung.

Die Statuten des Unternehmens (Artikel 31), in 
Übereinstimmung mit Artikel 735 OR sieht vor, dass 
die ordentliche Generalversammlung in getrennten 
Abstimmungen folgende Punkte genehmigt:

1.	 Gesamtbetrag der Vergütung und sonstiger Gebühren, 
die an den Verwaltungsrat für die Amtszeit bis zur 
nächsten regulären ordentlichen Generalversammlung 
zahlbar sind.

2.	 Gesamtbetrag der festen Vergütung, die an die 
Geschäftsleitung für das darauffolgende Geschäftsjahr 
zahlbar ist.

3.	 Gesamtbetrag der variablen Vergütung, die an die 
Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr, welches vor 
der ordentlichen Generalversammlung liegt, zu  
zahlen ist.

4.	 Gesamtbetrag jeglicher Long-term Incentive-Plans die 
der Geschäftsleitung im darauffolgenden Geschäftsjahr 
zu gewähren sind.

5.1.	Vergütung des Verwaltungsrates bis zur ordentlichen 
Generalversammlung 2026

	 Antrag: 
Genehmigung eines Gesamtbetrags in der Höhe von 
CHF 2.7000.000 für die Vergütung der Mitglieder des 
Verwaltungsrates für den Zeitraum bis zum Ende der 
ordentlichen Generalversammlung 2026. 

	 Erläuterung: 
Die vorgeschlagene Vergütung des Verwaltungsrates 
(ausser im Falle von Frau Géraldine Picaud, falls sie 
gewählt wird, siehe Ziffer 4.1 auf der Agenda oben) 
enthält ein festes Honorar für jedes Mitglied des 
Verwaltungsrates, sowie ein festes Honorar für den 
Präsidenten des Verwaltungsrates. Der vorgeschlagene 
Betrag ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.

	 Die Mitglieder des Verwaltungsrates, die einem 
Ausschuss des Verwaltungsrates beiwohnen, haben 
Anspruch auf zusätzliche Honorare, die durch zusätzliche 
Arbeit und Verantwortung gerechtfertigt sind. Die 
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates ist 
unverändert gegenüber dem Vorjahr. 

	 Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten einen 
Teil ihrer Vergütung in Form von gesperrten Aktien, 
wobei die Preise dieselben sind wie für die Aktien, 
die an die Geschäftsleitung vergeben werden. 
Verwaltungsratsmitglieder müssen die Aktien mindestens 
drei Jahre lang halten und während ihrer Amtszeit eine 
Anzahl von Aktien im Wert von zwei Jahresvergütungen 
ansammeln.

	 In diesem Betrag nicht enthalten sind die obligatorischen 
Schweizer Sozialversicherungsbeiträge (AHV/IV), die 
von dem Unternehmen im Zusammenhang mit den 
Entschädigungen des Verwaltungsrates zu zahlen sind und 
auf die der Verwaltungsrat keinen Einfluss hat.

5.2.	Feste Vergütung der Geschäftsleitung für das 
Geschäftsjahr 2026

	 Antrag:  
Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 
10.500.000 für die feste Vergütung der Mitglieder der 
Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2026.	

	 Erläuterung: 
Das Unternehmen bittet um Genehmigung einen 
Gesamtbetrag in der Höhe von bis zu max. CHF 10.500.00 
als feste Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung 
(einschliesslich des Chief Executive Officer) zu zahlen. 
Der vorgeschlagene Betrag ist unverändert gegenüber 
dem Vorjahr. Dieser Betrag enthält das Bruttogehalt, das 
an die Mitglieder der Geschäftsleitung zahlbar ist, aber ist 
ausschliesslich der Sozialversicherungsabgaben, die durch 
den Arbeitgeber zu leisten sind und die ausserhalb der 
Kontrolle des Unternehmens liegen. Der beantragte Betrag 
umfasst alle weiteren Bargeldzuwendungen, Beiträge 
an Rentenpläne sowie weitere Lohnnebenleistungen mit 



einem geldwerten Vorteil, ausser der variablen Vergütng, 
die durch die ordentliche Generalversammlung  jeweils 
getrennt genehmigt wird. 

5.3.	Jährliche variable Vergütung der Geschäftsleitung für 
das Geschäftsjahr 2024

	 Antrag:  
Genehmigung eines Gesamtbetrags von CHF 10.933.000 
für die jährliche variable Vergütung der Mitglieder der 
Geschäftsleitung für das am 31. Dezember 2024 endende 
Finanzjahr 2024.

	 Erläuterung: 
Auf der Grundlage der Konzernleistung im Jahr 2024 
haben die Mitglieder der Geschäftsleitung (einschliesslich 
des Chief Executive Officer) Anspruch auf die Zahlung von 
Jahresboni in der Höhe von insgesamt CHF 10.933.000 
(für die Leistung im Jahr 2023: CHF 4.956.369). Im Jahr 
2024 lieferte das Unternehmen eine starke finanzielle 
Leistung, diese wurde, verglichen mit dem vergangenen 
Jahr, in eine höhere variable Vergütung für die 
Geschäftsleitung übertragen. Zusätzliche Informationen 
über die Jahresprämie für 2024 finden Sie in Abschnitt 7.4 
des Vergütungsberichts. 

5.4.	Long-term Incentive-Plan für 2026

	 Antrag: 
Das Unternehmen beantragt die Genehmigung 
eines Long-term Incentive-Plans zu Gunsten der 
Geschäftsleiting im Jahr 2026 im Gegenwert von maximal 
CHF 13.000.000 (CHF 12.956.000 in 2025).

	 Erläuterung: 
Das Unternehmen beantragt die Genehmigung eines 
neuen Long-term Incentive-Plans im Jahr 2026 für einen 
maximalen Wert in der Höhe von CHF 13.000.000 (CHF 
12.956.00 im Jahr 2025). 

	 Zu Beginn des Jahres 2025 wurde der im Jahr 
2022 gewährte Long-term Incentive-Plan mit 
einem Leistungswert von 30% unverfallbar. Die 
Generalversammlung 2022 beschloss einen maximalen 
Gesamtwert für den Plan 2022 von CHF 13.500.000, 
jedoch wurden nur Aktien im Gesamtwert von CHF 
1.439.000 den Mitgliedern der Geschäftsleitung zugeteilt.

	 Begünstigte des Plans erhalten sog. Performance 
Share Units deren Übertragung daran geknüpft ist, dass 
der Konzern langfristige Finanz-, Umwelt-, Sozial- und 
Governance-Vorgaben (ESG) in 2026 erfüllt.  

	 Der durch die ordentliche Generalversammlung 
zu genehmigende Betrag entspricht dem Wert 
der Performance Share Units zum Zeitpunkt ihrer 
Genehmigung, bewertet zum höchstmöglichen 
Übertragungswert entsprechend der Regelungen des 
Plans. Die wichtigsten Grundlagen des vorgeschlagenen 
Long-term Incentive Plans sind in Abschnitt 5.6 des 
Vergütungsberichts erläutert.

6. 	 Sitzverlegung des Unternehmens 

	 Antrag: 
Änderungen des Artikel 3 der Statuten des Unternehmens 
wie folgt (Änderungen kursiv):

		  Artikel 3
		  1 Der Sitz des Unternehmens ist Baar  

	 (Kanton Zug, Schweiz). 

	 Die ordentliche Generalversammlung ermächtigt und 
weist den Verwaltungsrat an, den eingetragenen Sitz 
des Unternehmens spätestens bis Ende März 2026 
zu verlegen, und damit in diesem Zusammenhang 
alle erforderlichen oder angemessenen Handlungen 
vorzunehmen.

	 Erläuterung: 
Das Unternehmen ersucht die Genehmigung, um 
den eingetragenen Sitz des Unternehmens von Genf 
nach Baar (Kanton Zug, Schweiz) zu verlegen. Diese 
Entscheidung geht mit Strategy 27 und den Werttreibern 
Wachstum, Leistung und Agilität sowie finanzielle Stärke 
einher. Durch die Zusammenlegung unterschiedlicher 
Geschäftsstellen in der Schweiz unter einem Dach an 
einem zentralen, unternehmensfreundlichen Ort, werden 
wir die Vereinfachung unserer Unternehmensstruktur 
vorantreiben. Dies wird zu einer engeren, agileren 
Zusammenarbeit unter den Mitarbeitern, einer Verstärkung 
unserer Kultur der Verantwortlichkeit führen und in einen 
besseren Kundendienst münden. Gleichzeitig werden 
Betriebskosten gesenkt und Investitionen in Wachstum 
und Innovation verstärkt.   

	 Die Verlegung des eingetragenen Sitzes des 
Unternehmens erfordert eine Änderung der Statuten 
des Unternehmens, welche aktuell vorsehen, dass der 
eingetragene Sitz des Unternehmens in Genf ist. Um die 
Notwendigkeit einer zusätzlichen Generalversammlung 
zum Zeitpunkt der Verlegung des Geschäftssitzes 
zu vermeiden, beantragt der Verwaltungsrat die 
Genehmigung der Verlegung des Geschäftssitzes bei 
dieser ordentlichen Generalversammlung zu genehmigen 
und den Verwaltungsrat zu ermächtigen, die Verlegung 
sodann eintragen zu lassen, sobald der neue Hauptsitz 
einzugsbereit ist. 

 

9



Ausübung des Stimmrechts

Aktionäre, die im Akteinregister des Unternehmens mit 
Stimmrecht am 18. März 2025 hinterlegt sind, dürfen ihre 
Stimmrechte bei der ordentlichen Generalversammlung 
ausüben.

Persönliche Anwesenheit bei der ordentlichen 
Generalversammlung

Aktionäre, die der ordentlichen Generalversammlung 
persönlich beiwohnen möchten, werden gebeten, eine 
Eintrittskarte zu beantragen, in dem sie das angehängte 
Formular an SGS SA, c/o Devigus Shareholder Services, 
Birkenstrasse 47, CH-6343 Rotkreuz bis spätestens 21.  
März 2025 retournieren.

Vertretung bei der ordentlichen Generalversammlung

Aktionäre dürfen sich durch einen anderen eingetragenen 
Aktionär mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.

Alternativ können Aktionäre den unabhängigen 
Stimmrechtsvertreter beauftragen, sie kostenlos bei der 
Stimmabgabe vertreten.

Um eine Vollmacht zu erteilen, benutzen Sie bitte das Online-
Formular mit dem QR-Code für die aktuelle Einladung. 
Alternativ können Sie das beigefügte Formular verwenden 
und dieses an SGS SA, c/o Devigus Shareholder Services im 
beiliegenden Umschlag zurücksenden.

SGS bietet Aktionären, die eine Frage haben oder bei der 
ordentlichen Generalversammlung das Wort ergreifen 
möchten, ihre Mitteilung an den Verwaltungsrat zu 
übersenden, in dem sie die dedizierte E-Mail-Adresse 
verwenden: sgs.agm@sgs.com. Der Verwaltungsrat wird die 
wichtigsten Fragen bei der ordentlichen Generalversammlumg 
ansprechen, und gegebenenfalls den Namen der Aktionäre, 
die Fragen vorbringen, erwähnen. Alle Nachrichten werden 
individuell per E-Mail beantwortet.

Integrated Report 2024 

Unseren Integrated Report für das Jahr 2024 kann unter  
www.sgs.com angesehen und heruntergeladen werden. 
Dieser umfasst den Business Report, den Corporate 
Governance Report, den Remuneration Report, sowie den 
Sustainability Report, und ebenso die die Consolidated 
Financial Statements des Konzerns, die SGS SA Financial 
Statements und die Berichte der Revisionsstelle. Der Bericht 
ist auch für Aktionäre erhältlich am Sitz des Unternehmens in 
Place des Alpes 1, 1201 Genf.

Übersetzungen Französische und deutsche Übersetzungen

Übersetzungen der Einladung zur ordentlichen 
Generalversammlung, einschliesslich der Agenda, 
Erläuterungen und einem Vollmachtsformular sind abrufbar 
über den in der Einladung abgedruckten QR-Code.

Korrespondenz

Bitte richten Sie sämtlichen Schriftverkehr im Zusammenhang 
mit der ordentlichen Generalversammlung an:

SGS SA 
c/o Devigus Shareholder Services  
Birkenstrasse 47 
CH - 6343 Rotkreuz

Mit freundlichen Grüssen

SGS SA

Der Verwaltungsrat

 
Nachfolgende Dokumente sind 
abrufbar unter sgs.com/2025agm 
oder durch Scannen des QR-Codes:

•	 Informationsbroschüre für Aktionäre

•	 Revidierte Statuten des Unternehmes

•	 Französische und deutsche Übersetzung 
der Einladung zur ordentlichen 
Generalversammlung

Organisatorische Fragen 

10 Invitation to the Annual General Meeting

https://www.sgs.com/en/events/2025/03/sgs-2025-annual-general-meeting-of-shareholders
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SGS Hauptsitz  
1, Place des Alpes  
P.O. Box 2152 
1211 Genève  
Schweiz

sgs.com

http://sgs.com
https://www.linkedin.com/company/sgs
https://www.instagram.com/sgsglobal/?hl=en
https://www.facebook.com/SGS/
https://www.youtube.com/user/sgseditor
https://twitter.com/sgs_sa?lang=en

